
Satzung des Verelns 

Motorradsportverein Osnabrück e.V. 

S1 Name, Sltz, Rechtsfom 

(1) Der Verein führt den Namen Motorradsportverein Osnabrück e.V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Osnabrück und ist in das Vereinsregister einzutragen. 

S2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung von Motorrad-Rennsportlern und die 

Nachwuchsfórderung sowie Jugendarbeit in dieser Sportart. 

(2) Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Erfahrungsaustausch und Instruktionen mit 

erfahrenen Rennfahrer und Obungsleiter, die Organisation eines geordneten Trainingsbetriebs 

in Form von regelmaßigen Trainingsveranstaltungen, der Teilnahme und Organisation von 

Wettkampfen und das zur Verfügung stellen von unterstotzenden Sachgutern. 

S3 Gemelnnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschatiche Zwecke 

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmaßige Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglleder erhalten keine Anteile am Uberschuss und auch keine sonstigen Zuwendungen. 

Vereinsamter sind ehrenamtlich auszuüben. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhaltnismaßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4 Mitgliledschaft 

(1) Mitglied des Vereins konnen natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften werden. 

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt durch schriftlichen Antrag an den Vorstand, der Ober die 

Aufnahme entscheidet Im Falle der Ablehnung des Aufnahmeantrages kann der Bewerber 

um die Mitgliedschaft die Mitgliederversammlung des Vereins anrufen, die dann endgaltig 

ober die Aufnahme entscheidet. 

Voraussetzung für die Stellung eines Aufnahmeantrags ist, dass der Antragsteller vorher eine 

sechsmonatige Probezeit absolviert hat Die Probezeit dient zum Nachweis der Eignung des 

Antragstellers als Vereinsmitgled, sie gewahrt noch keine Mitgliederrechte oder -pfichten. Der 

Interessent hat wahrend der Probezeit ohne rechtliche Verpfichtung des Vereins die 

Moglichkeit zur Teilnahme am Vereinsgeschehen in dem vom Verein vorgegebenen Umfang. 



Der Verein kann die Probezeit jederzeit ohne Weiteres widerrufen, der Interessent kann 
während der Probezeit jederzeit ohne Weiteres sein Interesse am Verein aufgeben. 

Die Probezeit kann gegenüber einem Interessenten für die Mitgliedschaft im Verein verkürzt 

oder vollstandig erlassen werden, wenn der Vorstand dies einstimmig beschließt. 

S5 Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Migliedschaft erischt durch Tod, Erloschen der Rechtspersonlichkeit, Austrit oder 

Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftiche Erklarung gegenuber dem Vorstand. Der Austrit kann nur 

zum Ende eines Kalenderjahres erklart werden, wobei eine Kondigungsfrist von drei Monaten 

zum Jahresende einzuhalten ist 

(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen hat, aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied 

a) einen Jahresbeitrag trotz schriticher Mahnung mit einer Fristsetzung von mindestens 

vier Wochen nicht bezahit hat 
b) den Verein geschádigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend verstoßen 

hat 

c) in seiner Person einen sonstigen wichtigen Grund verwirklicht. 

Vor Beschlussfassung ober die Ausschließung ist dem auszuschließenden Mitiglied 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschliesungsbeschluss ist schritich zu 
fassen und zu begronden und dem Mitglied zuzusenden. Gegen die Ausschließung kann das 

auszuschlilefßende Mitglied die nachste anstehende Mitgliederversammlung anrufen, die über 

den endgoltigen Ausschluss entscheidet. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung 

ruhen in diesem Fall die Mitgliedschaftsrechte des auszuschließenden Mitglieds. 

S6 Beiträge 

(1) Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu leisten, dessen Hohe der Selbsteinschatzung 

eines jeden Mitgliedes oberlassen bleibt, der jedoch nicht unter dem von der 

Mitgliederversammiung festzulegenden Mindestbeitrag liegen darf. 

(2) For das Jahr des Vereinsbeitritts ist der volle Jahresbeitrag zu bezahlen. Die Festsetzung der 

Falligkeit und Zahlungsweise des Beitrages obliegt dem Vorstand. Der Vorstand kann in 

begründeten Einzelfallen bestimmen, dass der Beitrag in anderer Form als durch Geldzahlung 

erbracht wird oder Beltragsle istungen stunden 



S7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der enweiterte Vorstand, der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 

(vertretungsberechtigter Vorstand) und die Mitgliederversammlung. 

S8 Vorstand 

(1) Der erwelterte Vorstand besteht aus mindestens drei, hochstens sieben, von der 

Mitgliederversammiung gewahlten Vorstandsmitgliedern, dem ersten Vorsitzenden. dem 

zweiten Vorsitzenden, dem Schazmeister sowie bis zu vier Beisitzerm. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtich durch den 1. Vorsitzenden, den 2 

Vorsitzenden und den Schatzmeister je einzeln vertreten (Vorstand im Sinne des $ 26 BGB) 

Im Innenverhaitnis wird bestimmt, dass der 2. Vorsitzende und der Schatzmeister von ihrem 

(2) 

Vertretungsrecht nur Gebrauch machen sollen, wenn der 1. Vorsitzende bzw. der 1. und der 

2. Vorsitzende verhindert sind. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, gerechnet 

von der Wahl an. gewahit. Er bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt Scheidet 

ein Mitgled des Vorstands wahrend der Amtsperiode aus, so können de verbleibenden 

Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen 

(3) 

benennen. 

(4) Der Vorstand ist for alle Angelegenheiten des Vereins zustandig, soweit sie nicht durch die 

Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 

sind. Der Vorstand fohrt die laufenden Geschafte des Vereins. Er hat dabei vor allem folgende 

Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung des Vereinszwecks 

wie zB. der Beschaffung von sachdienlichen Gtern (z B. Reifen, Verschleißtelle, 
Vereinsmotorader und Werkzeug) und der Organisation von Trainingseinhelten sowie 

weiteren Vereinsveranstatungen; 

b) Vorbereitung der Mitgliederversammiungen und Autstellung der Tagesordnungen; 

c) Einberufung der Mitgliederversammiung 

d) Ausfohrung der Beschl0sse der Mitgliederversammlung 

e Unterrichtung der Mitgleder ober die Vereinsangelegenheiten, insbesondere durch 

Erstellung eines Jahresberichtes. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschl0sse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1 

Vorsltzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich, oder 

per E-Mail einzuberufen sind Eine Mittelung der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Eine 

Einberufungsfrist von einer Woche ist einzuhalten. Der Vorstand ist beschlusstahig, wenn 

mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet 



die Mehrheit der abgegebenen galtigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Sitzungsleiters. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst 

werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschiießenden Regelung 

erklaren. Uber die Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu führen, das durch den 

Sitzungsleiter zu unterschreiben ist. 

$9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. In der Mitgliederversammlung hat 

jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausubung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied des 

Vereins bevolmáchtigt werden. Die Bevollmachtigung ist für jede Mitgliederversammiung 

gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammiung ist für folgende Aufgaben zuständig: 

Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands; 

b) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 

Wahi und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer, 

d) Festsetzung der Hohe der Jahresbeiträge, insbesondere des Mindestbeitrages; 

Beschilussfassung Ober die Beschwerde gegen die Ablehnung eines 

Aufnahmeantrages sowie die Berufung gegen einen Ausschliesungsbeschluss durch 

den Vorstand; 

Enennung von Ehrenmitgliedern. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den ersten Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung durch den zweiten Vorsitzenden. Die Einberufung muss mindestens 

zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung unter Angabe der Tagesordnung schriftich 

erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einberufung folgenden Tag. Eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein Funftel der 

Mitglieder unter Angabe der Gründe einen schriftichen Antrag beim Vorstand stelt. 

4) Langstens bis eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied beim 

Vorstand schriftich die Erganzung der Tagesordnung um weitere Angelegenheiten, nicht 

jedoch Satzungsanderungen, beantragen. Die Tagesordnung ist zu Beginn der 

Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter entsprechend zu ergánzen. Über 

Antrage auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestelt 

werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit 

von drei Vierteln der abgegebenen gultigen Stimmen erforderlich. 

(5) Jede ordnungsgemaß geladene Mitgliederversammlung ist beschiussfahig. Die 

Mitgliederversammlung ist insbesondere auch dann beschlussfahig, wenn nicht alle Mitglieder 

anwesend oder vertreten sind. Die Mitgliedenversammlung fasst Beschl0sse mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit durch Gesetz oder diese Satzung keine 

abweichenden Mehrheiten vorgeschrieben sind. Enthaltungen werden als nicht erschienene 



Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. 

Bei Wahlen entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. Die Abstimmungsart bestimmt der 

Versammiungsleiter. Bei Wahlen ist schriftlich und geheim abzustimmen, soweit nicht die 

Mitgliederversammlung eine andere Art der Abstimmung beschliest 

6) Uber jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das vom jeweiligen 

Versammiungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

10 Geschäftsjahr, Rechnungsprüfer 

(1) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Kasse des Vereins wird jedes Jahr durch einen oder mehrere Von der 

Mitgliederversammlung gewahlte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprufer prüfen, ob die 

Verwendung der Vereinsmittel den Haushaltsansâtzen entsprach und die Buchführung des 

Vereins ordnungsgemas erfolgte. Hierüber haben die Kassenprüfer der 

Mitgliederversammlung Bericht zu erstaten. 

S11 Satzungsänderungen, Vermögensanfal bei Auflösung 

(1) Eine geplante Anderung der Satzung muss als Tagesordnungspunkt in der Einladung der 

Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. Uber die Auflösung des Vereins kann nur in 

einer eigens mit dieser Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. Beschlüsse uber Satzungsänderungen oder die Auflosung des Vereins bedürfen 

einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen goltigen Stimmen. 

(2) Jede Satzungsänderung ist dem zustandigen Finanzamt unter Ubersendung der geanderten 

Satzung anzuzeigen. Änderungen oder Erganzungen der Satzung, die von der zustandigen 

Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand 

umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind 

den Mitgliedern spätestens mit der Einladung zur nachsten Mitgliederversammlung 

mitzuteilen. 

(3) Bei Auflósung des Vereins oder Wegfall des Zwecks des Vereins falt das Vermögen des 

Vereins an den AMG Osnabrück e.V. Der Anfallberechtigte hat das ihm anfallende Vermogen 

unmittelbar und ausschlielich für den Motorsport entsprechend dem gemeinnutzigen 

Vereinszweck zu verwenden. 

Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 03.02.2021errichtet. 

Osnabrück, den 03.02.2021 



(Unterschriften von mindestens sieben Vereinsmitgliedern/Gründern) 
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(Unterschriften von mindestens sieben Vereinsmitgliedem/Gründem) 
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